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ANTRAG
In der BOB-App: Als Neukund:in kostenlos registrieren, als 
BOB-Kartenbesitzer:in kostenlos anmelden und die App nutzen.

Infos zu Registrierung und Anmeldung bei BOB finden Sie auch 
im Internet: www.bob-ticket.de.

BOB-Karte: Diesen Antrag ausfüllen, unterschrieben einsenden 
oder direkt in einem unserer Kundencenter abgeben. Danach 
erhalten Sie Ihre bereits freigeschaltete BOB-Karte per Post 
oder persönlich.

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen
Am Wall 165 – 167 · 28195 Bremen · www.vbn.de
VBN-24h-Serviceauskunft 

0421/59 60 59

5. Verlust/Kartensperrung
Der Verlust der BOB-Karte oder Ihres Handys ist bei dem zuständigen Verkehrsunternehmen 
oder beim VBN unverzüglich zu melden. Die jeweilige Karte beziehungsweise das Handy, 
welches über die BOB-App registriert ist, wird sofort gesperrt. Eine Berechnung von 
Fahrten, die nach der Verlustmeldung noch gespeichert werden, erfolgt nicht. Eine 
Sperrung des BOB-Tickets beziehungsweise des Handys, welches über die BOB-App 
registriert ist, ist aus anderen Gründen jederzeit möglich. 
Für die Ausstellung einer Ersatzkarte wird eine Gebühr in Höhe von 15 € 
erhoben und mit der nächsten Rechnung eingezogen. Die Registrierung eines weite-
ren / neuen Handys (virtuellen Karten) zur Nutzung der BOB-App ist 
kostenlos.

6. Zusatzkarten
Im Rahmen eines Vertrages können Zusatzkarten (Chipkarten) für die Teilnahme an 
BOB eingerichtet werden. In der BOB-App können ebenfalls zusätzliche virtuelle Karten 
angelegt werden. Chipkarten und virtuellen Karten (je registrierter BOB-App zu einem 
Vertrag) werden einzeln abgerechnet und zum Tagesbestpreis optimiert.

7. BOB-App: Kontrolle und Fahrtbuchung
Die Fahrtbuchung über die BOB-App, welche zum sofortigen Fahrtantritt gültig ist, muss 
bereits vor Betreten des Fahrzeuges vollständig abgeschlossen sein, sodass die Fahrt 
(der Barcode) vollständig in der BOB-App sichtbar heruntergeladen ist. Vor dem Betreten 
des Fahrzeuges hat sich der Nutzer vom Empfang des gültigen Tickets zu überzeugen.
Für die BOB-App gilt, dass die gebuchte Fahrt auf dem betriebsbereiten 
Mobiltelefon während der Fahrt ständig mitzuführen und auf Verlangen dem Prüfpersonal 
vorzuzeigen und gegebenenfalls das Mobiltelefon auszuhändigen ist. Die Anzeige von 
Screenshots oder ähnliches ist nicht zulässig. Das Ticket muss in der BOB-App vorge-
zeigt werden. Für die Betriebsbereitschaft des Mobiltelefons, für die Vorsorge gegen 
Missbrauch sowie für die Anzeige des vollständigen Textes der Fahrtberechtigung ist 
der Kunde verantwortlich. Für den Fall der Nichtverfügbarkeit, der fehlerhaften bezie-
hungsweise unvollständigen Übertragung der Fahrtberechtigung muss vor Fahrtantritt 
anderweitig ein gültiges Ticket erworben werden.
Kann der Erwerb oder der Nachweis der Fahrtberechtigung bei der Prüfung wegen 
Telefonversagens nicht erbracht werden (zum Beispiel infolge technischer Störungen, 
eines leeren Akkus et cetera) wird dies als Fahrt ohne gültiges Ticket geahndet und 
ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben.
Für die BOB-App gelten zusätzliche AGBs. Diese können im Rahmen der Anmeldung 
oder Registrierung direkt in der BOB-App eingesehen werden.

8. Sonstiges
Bei technischen Defekten, höherer Gewalt et cetera besteht kein Anspruch auf Teilnahme 
und Abrechnung von Fahrten über BOB. In diesem Fall muss zur Durchführung der Fahrt 
ein reguläres Ticket erworben werden. Ein Lösen von BOB-Fahrten bei den Zugbegleitern 
ist auch im Falle von Störungen der Verkaufsautomaten an den Stationen nicht möglich.
Änderungen der persönlichen Vertragsdaten, wie zum Beispiel der Anschrift, sind dem 
zuständigen Verkehrsunternehmen unverzüglich bekannt zu geben. Ist eine postalische 
Zustellung über einen längeren Zeitraum nicht möglich, ist das Verkehrsunternehmen 
befugt, eine für den Vertragspartner kostenpflichtige Auskunft beim Einwohnermeldeamt 
einzuholen. 
Bei Änderung der Bankverbindung benötigt das Verkehrsunternehmen eine vom 
Vertragspartner und gegebenenfalls dem abweichenden Kontoinhaber unterschriebene 
Meldung bis spätestens zum letzten Tag des Vormonats. 
Darüber hinaus gelten die jeweils gültigen Tarifbestimmungen und Beförderungs-
bedingungen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN).
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ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR BOB – DAS KONTO-TICKET
1. Allgemeines
BOB ermöglicht dem Kunden das »Fahren ohne Bargeld«, die Fahrten werden ent-
weder auf einer Chipkarte oder über die BOB-App gespeichert. Das System berechnet 
nachträglich den günstigsten Preis pro Tag (TagesTicket, NachtTicket und Fahrrad-
TagesTicket). Hierbei werden 4er-Tickets, Schüler-10er Tickets, Kinder-EinzelTickets 
und Fahrrad-TagesTickets sowie die KurzstreckenTickets (auch Kurzstrecken-4erTickets) 
berücksichtigt. 1. Klasse-Zuschläge (4er-Ticket) sowie AnschlussTickets werden bei 
der Tagesbestpreisabrechnung nicht berücksichtigt und werden gesondert berechnet. 
Voraussetzung für die Teilnahme an BOB ist die Bezahlung per Lastschrifteinzug.
Die Abwicklung von BOB erfolgt durch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die 
Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BREMERHAVEN BUS) 
sowie die Verkehr und Wasser GmbH (VWG Oldenburg). 
Bei Nutzung von BOB erfolgt die Speicherung der erforderlichen Daten bei dem 
jeweiligen Unternehmen, bei dem der Kunde seinen BOB-Vertrag abschließt.
BOB gilt in allen Fahrzeugen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). 
Fahrtbuchungen auf der BOB-Karte können jedoch nur an den Automaten von 
BSAG, BREMERHAVEN BUS, VWG, NordWestBahn, DB Regio, metronom, evb und 
Start erfolgen. Darüber hinaus ist die Buchung von Fahrten über die BOB-App im 
gesamten VBN-Gebiet möglich. 

2. Beginn des Vertrages
Die Teilnahme an BOB ist jederzeit möglich. Mit Abgabe des Antrages (Papierform 
oder online unter www.vbn.de) und Aushändigung der freigeschalteten Karte an 
den Kunden oder der Verknüpfung einer virtuellen Karte in der BOB-App ist dieser 
berechtigt, das BOB-Ticket sofort zu nutzen. 
Bei der Anmeldung zu BOB erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass das 
europaweite SEPA-Basislastschriftverfahren bei ihm zur Anwendung kommt. Zudem 
ist bei Neuabschluss die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, da die 
Rechnungsstellung ausschließlich in digitaler Form per E-Mail erfolgt.
Die hierfür notwendigen Vorabinformationen über Abbuchungshöhe und Abbuchungs-
zeitpunkt, IBAN des Zahlungspflichtigen, Gläubiger-ID sowie Mandatsreferenz erhält 
der Kunde mindestens 2 Tage vor dem Einzug des Rechnungsbetrages per E-Mail.

3. Abrechnung, Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen
Die mit BOB durchgeführten Fahrten werden täglich erfasst. Auf dieser Basis be-
rechnet das System nachträglich den günstigsten Preis pro Tag (ausgenommen 
besondere zeitlich begrenzte Ticketangebote). Es erfolgt keine Optimierung auf 
den Gruppentarif. 
Die Abrechnung erfolgt monatlich bei einem Rechnungsvolumen von mindestens 10 €, 
spätestens jedoch zum Quartalsende. Frühestens 2 Tage nach Rechnungsstellung 
und Versand der Rechnung wird der Rechnungsbetrag fällig und per Lastschrift 
nicht vor dem 15. des Monats eingezogen. 
Einwände und Reklamationen müssen innerhalb von 6 Wochen schriftlich gegenüber 
dem zuständigen Verkehrsunternehmen geltend gemacht werden. 
Bei Zahlungsverzug wird das BOB-Ticket unverzüglich für die weitere Nutzung gesperrt 
und bei Ausbleiben des Zahlungseingangs das Vertragsverhältnis fristlos gekündigt. 
Kann der monatliche beziehungsweise quartalsweise errechnete Betrag nicht ein-
gezogen werden, wird für jede nicht eingelöste Lastschrift ein Bearbeitungsentgelt 
in Höhe von 4 € zuzüglich der angefallenen Bankspesen erhoben.

4. Kündigung
Bei BOB kann bis zum 15. eines Monats zum Monatsende gekündigt werden. 
Bei Beendigung des Vertrages erhält der Kunde eine Abschlussrechnung und der 
Rechnungsbetrag wird letztmalig abgebucht. 
Die dem Vertrag zugehörige(n) BOB-Karte(n) ist / sind an das zuständige 
Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Die virtuellen Karten über die BOB-App 
werden gesperrt.

BOB
BEQUEM OHNE BARGELD

VWG-Kundencenter am Lappan (Mobilitätszentrale) 
Staulinie 1 · 26122 Oldenburg 
Montag – Freitag		   9:00 – 18:00 Uhr 
Samstag		 10:00 – 14:00 Uhr 
Telefon: 0441/93 66-800 

VWG-Kundencenter am ZOB 
Willy-Brandt-Platz 3 · 26123 Oldenburg 
Montag – Freitag	   	7:00 – 18:00 Uhr 
Samstag		   9:00	 – 13:00 Uhr

www.vwg.de
E-Mail: bob@vwg.de

Anträgeauch online

Bei allgemeinen Fragen zu unseren Tarifen:



BARCODE

Bitte leserlich in Druckschrift nur die weißen Felder ausfüllen.  Grün unterlegte Felder werden vom Kundencenter ausgefüllt. 
Bei Antragsabgabe bitte Bankkarte bzw. Bankbestätigung sowie den Personalausweis vorlegen. Vertragspartner:in und Kontoinhaber:in müssen 
am Tag der Antragsabgabe mindestens 18 Jahre alt sein.

Bonität geprüft 
(positiv)

Internationale Bankkontonummer (IBAN)* Kontoinhaber:in* (entfällt, wenn Angaben wie oben)

Straße/Hausnummer* PLZ* Ort*

Vorname* Name*

Telefon E-Mail* (zwingend erforderlich für den Rechnungsversand) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*

Firma*

AUSFÜLLEN, ABSENDEN, FERTIG!

Persönliche Angaben Vertragspartner:in

Wird vom Kundencenter  
ausgefüllt:Vertrags-Nr.

Gläubiger-ID

Anzahl der Karten

Karten-Nr.

Ort/Datum

X

Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber:in

Unterschrift Antragsteller:in und ggfs. Firmenstempel

X

DE65BOB00000069706

Kundencenter (Stempel/Kürzel)/ 
interne Vermerke:

Bankkarte o. Ä.  
hat vorgelegen

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. Ich erkenne die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an.

Erteilung SEPA-Basis-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die VWG Oldenburg bis auf Weiteres, das Fahrgeld monatlich bzw. spätestens zum 
Quartalsende zu Lasten des aufgeführten Girokontos mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. 
Diese Ermächtigung gilt auch bei einer von mir aufgegebenen Kontoänderung. Beanstandungen 
und Änderungen werde ich Ihnen direkt vortragen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der VWG Oldenburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht  Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.
Mindestens zwei Tage vor dem Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich VWG Oldenburg über 
den Einzug in dieser Verfahrensart in Form einer Vorabinformation/Rechnung per Email oder Brief 
unterrichten.

Datenschutzhinweise nach Art. 13 und 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Mit der Bestellung verarbeitet die Verkehr und Wasser GmbH (VWG), Felix-Wankel-Straße 9, 26125 
Oldenburg als verantwortliche Stelle Ihre Daten aufgrund der Anbahnung, Durchführung und 
Abwicklung des Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit, b DSGVO. Im berechtigten Interesse gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO übermitteln wir Name, Adresse und Geburtsdatum an eine Auskunftei für eine 
Bonitätsprüfung, da bei nicht ausreichender Bonität kein Anspruch auf Ausgabe eines Tickets besteht. 
Im Falle eines Forderungsausfalls übermitteln wir Ihre Daten zudem an ein Inkassounternehmen 
zum Forderungseinzug. Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Ihre Daten (Anrede, 
Vor- und Nachnamen, Postanschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Titel, Mobilfunknummer und 
Telefonnummer) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für Marktforschungsanalysen sowie um Sie per 
Post oder E-Mail über interessante Angebote und Neuigkeiten zu informieren.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen oder der Verwendung Ihrer Daten für die o. g. 
berechtigten Interessen widersprechen, z. B. unter bob@vwg.de. Weitere Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter www.vwg.de.
Auch, wenn Sie uns keine Einwilligung erteilen möchten, können Sie natürlich das Ticket nutzen.

 �   Ja, ich willige ein, dass die VWG meine Daten (Anrede, Vor- und Nachnamen, Postanschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Titel, Mobilfunknummer und Telefonnummer) gemäß Art. 6 
Abs. l lit. a DSGVO für Marktforschungsanalysen verarbeitet, und, um mich per Post oder E-Mail 
über interessante Angebote und Neuigkeiten der VWG, des Verkehrsverbundes und seiner 
Partner zu informieren.

Personalausweis  
hat vorgelegen

Interne Prüfung

Verkehr und Wasser GmbH  
Felix-Wankel-Straße 9 · 26125 Oldenburg

* Pflichtfeld


